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Ortschaftsrat Neundorf 01.09.2022

AF 0636/2022/VII

öffentlich

Anfrage:
Herr Wegner
macht auf den Zustand der L72 bemerkbar, Schlaglöcher, Erschütterungen -> Wieso
verändert sich der Straßenzustand nicht und wird verbessert. Warum gibt es keine
Geschwindigkeitsbegrenzung und Verkehrsbelastung wird immer höher und die Schäden
müssen beseitigt werden – warum geschieht dort nichts?

Beantwortung:
Die Landesstraße liegt nicht in der Zuständigkeit der Stadt Staßfurt. Die Stadt ist lediglich für
den Zustand der Nebenanlagen, also der Grünflächen Geh- und Radwege wenn vorhanden,
verantwortlich. Der Straßenbaulastträger der Fahrbahn ist die Landesstraßenbaubehörde
des Landes Sachsen- Anhalt. Die Stadt Staßfurt hat die vermehrten Beschwerden über den
Zustand der Straßenoberfläche in den vergangenen Jahren bereits mehrfach an das Land
weiter gemeldet bzw. in gemeinsamen Beratungen der Verantwortlichen angesprochen.
Der Ortschaftsrat von Neundorf wird sich in Form eines Sachantrages in der
Ortschaftsratssitzung am 10.11.2022 darum bemühen, dass der Bürgermeister Herr Zok bei
den Verantwortlichen des Landes Sachsen-Anhalt die Notwendigkeit und die Dringlichkeit
eines grundhaften Straßenausbaus in der Ortslage Neundorf erkannt wird und die sehr stark
belastende Situation für die Anwohner baldigst beendet wird. Die Verwaltung wird künftig in
den Ortschaftsratssitzungen über die Ergebnisse der Gespräche in Bezug auf diese
Bemühungen informieren. Eine zeitliche Aussicht auf Verbesserung des Straßenzustandes
kann jedoch leider derzeit nicht gegeben werden.

René Zok
Bürgermeister


